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See the notice on TED website 391339-2020 - Result
Germany-Pfaffenhofen an der Ilm: Architectural, engineering and planning services
OJ S 161/2020 20/08/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
Postal address: Hauptplatz 22
Town: Pfaffenhofen an der Ilm
NUTS code: DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm
Postal code: 85276
Country: Germany
Contact person: Kreisfinanzen und kreiseigener Hochbau
E-mail: ausschreibungen-hbv@landratsamt-paf.de
Telephone: +49 8441-27-403
Fax: +49 8441-2713-403

:Internet address(es)
Main address: https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Angebotsphase: Objektplanungsleistungen (Lph. 1 – 9 – stufenweise) für den Neubau der 
Realschule Geisenfeld
Reference number: PAF: 02/2019

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Objektplanungsleistungen nach den 
Leistungsphasen (Lph.) 1 bis 9 (im Sinne des § 3 HOAI) für den Neubau der Realschule 
Geisenfeld inklusive Dreifachsporthalle.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/391339-2020
mailto:ausschreibungen-hbv@landratsamt-paf.de?subject=TED
https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/
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II.2.3.

II.2.

II.1.7.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 960 225,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm

Description of the procurement
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Objektplanungsleistungen nach den 
Leistungsphasen (Lph.) 1 bis 9 (im Sinne des § 3 HOAI) für den Neubau der Realschule 
Geisenfeld inklusive Dreifachsporthalle.
Die Objektplanungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fördermittel 
für die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine 
schwerwiegenden Gründe gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich 
um solche Gründe, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu 
einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würden.
Bauherr ist der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Die Stadt Geisenfeld beteiligt sich finanziell 
an dem Bau der Dreifachsporthalle. Der Bau der Dreifachsporthalle hängt von der 
schulaufsichtlichen Genehmigung ab.
Dem Auftraggeber ist es besonders wichtig, dass während der Ausführung der Baumaßnahme 
die Lärmbelästigung möglichst geringgehalten wird.
Der Auftragnehmer hat über ein elektronisches Postfach (Share Point), den aktuellen Stand 
der Dokumente in einer angemessenen Struktur gegenüber dem Auftraggeber sowie weiteren 
Planungsbeteiligten während der Vertragslaufzeit zur Verfügung zu stellen.
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden sowohl die Generalsanierung als auch der Neubau 
eines Schulgebäudes betrachtet. Nach Abstimmung mit der Förderstelle wurde durch den 
Bau- und Vergabeausschuss des Landkreises Pfaffenhofen entschieden, nur die Variante 
Neubau unter Einbindung des Erweiterungsbaus Nord aus 2001 als wirtschaftlichere Lösung 
weiter zu verfolgen.
Die Maßnahme sieht folgendes vor:
1. Abbruch der Einfachsporthalle des Landkreises Pfaffenhofen zur Baufeldfreimachung im 2. 
Halbjahr 2020.
2. Neubau Schulgebäude unter Einbindung des Erweiterungsbaus aus 2001. Eine reine 
Bestandssanierung des Erweiterungsbaus ist nicht vorgesehen. Sofern im Rahmen der neuen 
Raumplanung Umbaumaßnahmen erforderlich werden, sind diese Bestandteil der Maßnahme.
3. Abbruch der restlichen Bestandsgebäude (Realschule und Sporthalle der Stadt Geisenfeld) 
aus den Jahren 1974 bis 1976 nach Nutzungsaufnahme der neuen Räume.
4. Neubau der Dreifachsporthalle im 1. Halbjahr 2023.
Gemäß Raumprogramm des vorgenannten Erläuterungsberichts beläuft sich die 
Hauptnutzfläche für das künftige Schulgebäude (incl. des zu erhaltenden Erweiterungsbaus 
Nord aus 2001) auf ca. 5 300 m2. Eine Mensa und ein Küchentrakt mit zusätzlich ca. 250 m2 
sind ebenfalls vorzusehen.
Die Maßnahme unterliegt der FAG-Förderung und sieht den Neubau der Schule unter 
Mitverwendung des o.g. Erweiterungsbaus vor.
Um die notwendigen Räumlichkeiten für zukünftig ca. 900 Schüler zur Verfügung zu stellen, 
soll der Neubau incl. Erweiterungsbau Nord insgesamt 30 Klassen umfassen. Im 
mitzuverwendenden Erweiterungsbau befinden sich 6 Klassenzimmer.
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Die zum Schuljahr 2018/2019 zusätzlich errichteten Containerbauten (8 Klassenzimmer) zur 
Deckung des Raumbedarfs entfallen nach Fertigstellung des Neubaus.
Derzeit wird das Schulzentrum (Realschule, Grund- u. Mittelschule und Förderschule sowie 
dazugehörige Turn- und Mehrzweckhallen) in der Grundlast mit Wärme aus einem extern mit 
Bioerdgas betriebenen Blockheizkraftwerk versorgt. Spitzenlasten werden mit weiteren 
Gaskesseln abgedeckt.
In dem Neubau sind vor allem Klassenräume, Fachräume für Naturwissenschaften und IT zu 
erstellen.
Terminziele unter Berücksichtigung der Bedingungen für Schulbauten im laufenden Betrieb:
— Beginn der Bauausführung Ende 2020;
— Fertigstellungsziel ist Mitte 2023;
— Inbetriebnahme zum Schulbeginn 2023/2024.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: Organisation des Projektteams / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: Kosten- und Terminsicherungskonzept / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: Schulungskonzept / Weighting: 12,5
Price - Weighting: 50

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Die Objektplanungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fördermittel 
für die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine 
schwerwiegenden Gründe gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich 
um solche Gründe, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu 
einer außerordentlichen Kündigung ber.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 127-310809

Information about termination of dynamic purchasing system

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/310809-2019
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IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: Objektplanungsleistungen

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
10/01/2020

Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Delta ImmoTec
Town: Geisenhausen
NUTS code: DE227 Landshut, Landkreis
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 639 052,00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 960 225,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9PDZFS

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz
/vergabekammer/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/
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VI.5.

Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit:
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt 
unberührt.
Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot 
angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform 
zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer 
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.
Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertage nach Absendung (per 
Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach 134 Abs. 1 
GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber 
kommt es nicht an.

Date of dispatch of this notice
15/08/2020


